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A.Politische Gemeinde Knonau
Geschäft 1:
Genehmigung Budget 2024 der politischen Gemeinde und Festsetzung des 
Steuerfusses auf 96%

Antrag:

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der 
Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96% 
(Vorjahr 96%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Beleuchtender Bericht zum Budget 2024 

Sachverhalt: 

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Knonau an seiner 
Sitzung vom 19. September 2023 genehmigt. 

2.  Das Budget 2024 weist folgende Eckdaten aus:

Budget 2024 Budget 2023
Erfolgsrechnung
Gesamtaufwand 13'892'000.00 13'523'400.00
Gesamtertrag 14'674'300.00 13'642'300.00
Ergebnis 782'300.00 118'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Ausgaben 1'612'000.00 1'679'400.00
Einnahmen 200'000.00 144'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'412'000.00 1'534'900.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 5'764'000.00 5'650'000.00
Steuerfuss 96% 96%

3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewie-
sen.

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2024 der Politischen Gemeinde Knonau weist einen Ertrags-
überschuss aus.

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 13’892’000 und einem Ertrag (ohne ordentliche 
Steuern) von CHF 9‘141‘300 verbleibt ein zu deckender Aufwandüberschuss von 
CHF 4‘750‘700. Der einfache 100%ige Gemeindesteuerertrag wird mit CHF 5'764'000 
geschätzt. Bei einem Steuerfuss von 96% resultieren Steuereinnahmen von CHF 5'533’000. 
Somit ergibt sich ein Ertragsüberschuss von CHF 782‘300 zugunsten des Eigenkapitals. 
Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit einer leichten Steigerung gegenüber dem 
Budget 2023.

Politische Gemeinde: 96%
Oberstufe: 20%
Gemeindesteuerfuss: 116%
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Auch in den kommenden Jahren sind Investitionen – insbesondere in den Bereichen Bildung, 
Verkehr, Umwelt und Raumordnung sowie bei den Verwaltungsliegenschaften geplant. 
Die Investitionsrechnung für das Jahr 2024 sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von 
CHF 1'612’000 und Einnahmen in Form von Anschlussgebühren Wasser und Abwasser von 
insgesamt CHF 200‘000 vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich 
somit auf CHF 1‘412‘000 und sind damit etwas tiefer als im 2023 mit CHF 1'534’900. 
Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Für die Budgetierung sind neben den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2022 und des 
Budgets 2023 auch die Daten des Finanzplans eingeflossen. Der aktualisierte Finanz- und 
Aufgabenplan 2023-2027 zeigt auf, dass trotz hoher Investitionen in den Planjahren bis 2027 
bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 96% mit ausgeglichenen Jahresergebnissen 
gerechnet werden darf. Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der 
Energie‐ und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. 
Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend 
höhere Teuerung sowie die gestiegenen Zinsen.

Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wurden die Betriebsbeiträge an KESB und 
Berufsbeistandschaft nach unten angepasst. Bei der Kultur, Sport und Freizeit sind leicht 
höhere Aufwände budgetiert. Im nächsten Jahr wird wieder einmal das Theater des Kanton 
Zürich in Knonau gastieren. Bei der sozialen Wohlfahrt wird bei der gesetzlichen wirtschaftli-
chen Hilfe mit höheren Kosten gerechnet. Die Asylkosten wurden vom Sozialdienst aufgrund 
der Empfehlungen des Bundes für 2024 wieder nach unten korrigiert, nachdem diese im Bud-
get 2023 stark erhöht wurden. Beim neuen Jugendheimgesetz hat der Kanton den Pflichtbei-
trag der Gemeinde pro Einwohner bereits nach einem Jahr erhöht.

Das 2024 wird für die Spezialfinanzierung Abwasser das erste Jahr sein, das ganz über die 
ARA Schönau abgewickelt wird. Wegen der Verzögerung beim Rückbau der Kläranlage hat 
der Zweckverband noch ein letztes kleines Budget 2024. Wie sich die Kosten beim Abwasser 
entwickeln, wird sich im Laufe des nächsten Jahres zeigen. Es ist jedoch heute schon klar er-
kennbar, dass eine Gebührenanpassung im Abwasser unumgänglich sein wird. 
Die Entwicklung der Spezialfinanzierung Abfall macht im 2024 ebenfalls eine Gebühren-
erhöhung notwendig.

Mit total 12.1 Mio. Franken ist in den Planjahren 2023-2027 ein vergleichsweise hohes 
Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Werkhof, Turnhalle, Infrastruktur etc.). In der Erfolgs-
rechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 1,3 Mio. Franken erwartet. 
Mit einer Selbstfinanzierung von 8,8 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushalt-
defizit von 1.6 Mio. Franken. Die verzinslichen Schulden dürften um ca. 2,5 Mio. Franken 
zunehmen. Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung bei 
7.0 Mio. Franken, was immer noch einer überdurchschnittlichen Substanz entspricht. Unter 
diesen Voraussetzungen wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet.
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Das detaillierte Budget sowie der Finanz- und Aufgabenplan können auf der Gemeinde-
verwaltung oder auf der Webseite www.knonau.ch eingesehen werden.

http://www.knonau.ch
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 Budget 2024 - Erfolgsrechnung
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Budget 2024 - Erfolgsrechnung
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Budget 2024 - Erfolgsrechnung
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Budget 2024 - Erfolgsrechnung
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Budget 2024 - Investitionsrechnung

Referentin:

Brigitta Trinkler, Finanzvorsteherin

8934 Knonau, 24. Oktober 2023
Gemeinderat Knonau 

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemein-
de Knonau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 
19.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 13‘892‘000
Gesamtertrag CHF 14‘674‘300
Ertragsüberschuss CHF 782‘300

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben CHF 1‘612‘000
Einnahmen CHF 200‘000
Nettoinvestitionen CHF 1‘412‘000

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben CHF -
Einnahmen CHF -
Nettoinvestitionen CHF -

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 5‘764‘000

Steuerfuss 96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemein-
de Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung 
des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleich-
gewicht sind eingehalten.

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das 
Budget 2024 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des 
Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96% (Vorjahr 96%) des ein-
fachen Steuerertrags festzusetzen. 

8934 Knonau, 7. November 2023
Rechnungsprüfungskommission Knonau
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Geschäft 2:
Genehmigung neue Parkkartenverordnung mit Anhang für Parkkartengebühren 

Antrag:

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die neue Parkkartenverordnung 
mit Anhang für die Parkkartengebühren zu genehmigen und per 1. Januar 2024 in Kraft 
zu setzen.

Beleuchtender Bericht zur Parkkartenverordnung mit Anhang für 
Parkartengebühren

Sachverhalt:

Seit Januar 2006 können Einwohnerinnen und Einwohner von Knonau gegen eine Gebühr ei-
ne Parkkarte für unbegrenztes Parkieren an der Chamstrasse kaufen. Ohne diese Parkkarte 
war ein Parkieren von 6 Stunden erlaubt. Nach der Sanierung der Chamstrasse wurden die 
entsprechenden Tafeln nicht mehr aufgestellt. Die Pendler, die von den Kantonen Zug und Lu-
zern nach Knonau kommen, nutzten die Gratis-Parkplätze an der Chamstrasse und für die An-
wohner gab es nur noch wenige Parkplätze. Dies veranlasste den Gemeinderat, die Parkie-
rungsregelung für alle 30-er Zonen anzupassen.

Das geltende, am 31. Oktober 2005 vom Gemeinderat Knonau genehmigte Parkkarten-
reglement regelt ausschliesslich das unbeschränkte Parkieren auf den signalisierten Park-
feldern an der Chamstrasse und wurde per 1. Januar 2006 in Kraft gesetzt. Nach der 
Einführung von 30-er Zonen und der Sanierung und Umgestaltung der Chamstrasse sollen 
nun generell auch die Parkierungsmöglichkeiten auf dem Gemeindegebiet angepasst werden.

Nach In Kraft treten der neuen Regelungen soll dem Gemeinderat gemäss einer neuen 
Verordnung die Möglichkeit eingeräumt werden, die Gebühren für die Parkkarten jährlich zu 
überprüfen und per 1. Januar jeweils anpassen zu können.

Ohne Parkkarte kann werktags maximal 4 Stunden parkiert werden. Diese Parkzeit soll 
verhindern, dass auswärtige Personen, die mit dem Zug nach Zürich fahren, die Parkplätze an 
der Chamstrasse benutzen. Das entsprechende Parkschild wird bei jedem 30-er Eingangstor 
aufgestellt.

Werktags 7 – 19 Uhr 
max. 4 Stunden
Mit Parkkarte 8934 unbe-
schränkt
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Die Parkkartenverordnung wurde mit den zuständigen Personen der Kantonspolizei Zürich er-
stellt und sieht mit dem dazugehörigen Anhang für die Parkgebühren wie folgt aus:

Park-
kartenverordnung

Verordnung

für das unbeschränkte Parkieren

in den 30-er Zonen

vom 7.12.2023

(gültig ab 1.1.2024)

Rechtsgrundlagen

Gestützt auf Art. 3 Abs. 4 des eidgenössischen Strassenverkehrsgesetzes (SVG) wird diese 
Parkkartenverordnung erlassen. Die Gemeindeversammlung ist gemäss Art. 13 Ziffer 4 (GO) 
für die Grundzüge der Gebührenerhebung, d.h. insbesondere über die Art und den Gegen-
stand der Gebühr, die Grundsätze der Bemessung und den Kreis der abgabepflichtigen Per-
sonen zuständig (Kompetenzdelegation an Gemeinderat siehe Art. 9).

Art. 1 Zweck

Diese Verordnung regelt die Berechtigung zum unbeschränkten Parkieren von leichten Mo-
torwagen bis 3,5 Tonnen in allen 30-er Zonen der Gemeinde Knonau.

Art. 2 Parkkarten

Als Parkierungsbewilligung wird eine Parkkarte abgegeben, die zusammen mit dem Kontroll-
schild als Kontrollmittel dient.

Die Parkkarte ist (Vorderseite von aussen gut sichtbar) hinter der Frontscheibe anzubringen, 
sobald das Fahrzeug in einer 30-er Zone der Gemeinde Knonau parkiert wird.
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Art. 3 Berechtigte Anwohnerinnen und Anwohner

In der Gemeinde Knonau angemeldete Einwohnerinnen und Einwohner sind berechtigt, für 
einen auf ihren Namen und ihre Adresse eingetragenen leichten Motorwagen bis 3,5 Ton-
nen, eine Parkkarte für das unbeschränkte Parkieren in einer 30-er Zone der Gemeinde Kno-
nau zu kaufen.

Pro Haushalt werden max. 2 Bewilligungen erteilt.

Art. 4 Berechtigte Geschäftsbetriebe

In Knonau ansässige Geschäftsbetriebe sind berechtigt, zwei Parkkarten für eingelöste leich-
te Motorwagen bis 3,5 Tonnen für das unbeschränkte Parkieren in einer 30-er Zone der Ge-
meinde Knonau zu kaufen.
Auf schriftliches Gesuch kann die Gemeindeverwaltung einzelnen Firmen auch zusätzliche 
Parkkarten für Mitarbeitende verkaufen.

Art. 5 Anzahl Bewilligungen

Die Gesamtzahl der Parkkarten ist limitiert. Der Gemeinderat kann die Anzahl mittels separatem 
Beschluss festlegen.

Art. 6 Korrektes Parkieren

In der 30-er Zone dürfen Autos (auch ohne Parkkarte) auch ausserhalb der markierten Park-
felder abgestellt werden. Dabei müssen folgende Bedingungen zwingend eingehalten wer-
den:

 Die Vorbeifahrt muss stets gewährleistet werden. Dazu muss eine Durchfahrtsbreite von 
3m frei bleiben.

 Das Parkieren und freiwillige Halten näher als 5 m vor und nach Verzweigungen sowie 
Hausausfahrten ist auf beiden Strassenseiten untersagt. Der Abstand von mind. 5 m 
muss ab dem Ende des Einmündungsradius gemessen werden.

 Im Anschluss an markierte Parkfelder dürfen auf einer Länge von 5-6 Personenwagen 
keine Fahrzeuge abgestellt werden.
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Art. 7 Geltungsbereich

Das auf der Parkkarte bezeichnete Fahrzeug darf unbeschränkt in einer 30-er Zone der Ge-
meinde Knonau parkiert werden.

Die Parkierungsbewilligung gibt keinen Anspruch auf einen Parkplatz. Die Bewilligung ent-
hebt nicht von der Pflicht, Signale und Markierungen zu beachten.

Art. 8 Gültigkeitsdauer

Eine Parkierungsbewilligung wird für die Dauer von einem Monat bis zu einem Kalenderjahr 
erteilt.
Die minimale Dauer beträgt 1 Monat.

Art. 9 Gebührenfestlegung

Die Gebühren werden mittels Gemeinderatsbeschluss festgesetzt und jeweils im Anhang 
dieser Parkkartenverordnung nachgeführt. Die Gebühren für die Parkkarten und die Bearbei-
tungsgebühr werden jährlich überprüft und können jeweils per 1. Januar durch den Gemein-
derat angepasst werden.

Bei Wegzug von der Gemeinde oder bei fehlendem Bedarf kann die Parkkarte zurückgege-
ben werden. In diesen Fällen wird die Gebühr für jeden nicht angebrochenen Monat anteil-
mässig zurückerstattet.

Die Parkkartengebühren werden insbesondere für die Aufwendungen der Administration so-
wie für die Kontrolle durch das Sicherheitspersonal erhoben.

Art. 10 Aushändigung der Parkkarte

Die Parkkarte wird erst nach Bezahlung der Gebühren ausgehändigt.

Art. 11 Verfahren

Die Parkierungsbewilligung wird auf Gesuch hin von der Verwaltung erteilt, sofern die Vor-
aussetzungen gemäss Art. 3 und 4 dieser Verordnung gegeben sind.
Es ist Sache des Gesuchstellers/der Gesuchstellerin, die Berechtigung nachzuweisen.
Gesuche sind schriftlich mit speziellem Antrags-Formular der Gemeindeverwaltung einzurei-
chen.

Art. 12 Änderung der Voraussetzungen

Änderungen der auf der Bewilligung vermerkten Tatsachen sind innert 14 Tagen der Ge-
meindeverwaltung schriftlich zu melden.
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Art. 13 Entzug der Bewilligung

Bewilligungen können entzogen werden, wenn die Voraussetzungen für eine Erteilung nicht
oder nicht mehr bestehen oder wenn die Parkkarte missbräuchlich verwendet wurde.

Art. 14 Rechtsmittel

Bei ablehnenden Gesuchen oder bei Entzug der Bewilligung kann beim Gemeinderat eine 
Neubeurteilung innert 30 Tagen ab Empfang des Entscheids verlangt werden.

Gegen den Beschluss des Gemeinderates kann innert 30 Tagen beim Bezirksrat Affoltern, 
8910 Affoltern, Rekurs erhoben werden.

Art. 15 Inkrafttreten

Diese Verordnung ist vom Gemeinderat 29. August 2023 abgenommen und am
7. Dezember 2023 durch die Gemeindeversammlung genehmigt worden. Sie tritt per
1. Januar 2024 in Kraft.

Alle bisherigen Regelungen werden ab Inkrafttreten dieser Verordnung aufgehoben.

Im Namen der Gemeindeversammlung
Präsidentin:                   Gemeindeschreiber:

Esther Breitenmoser   Sven Alini
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Anhang zur Parkkartenverordnung der 
Gemeinde Knonau vom 7. Dezember 2023
(gültig ab 1. Januar 2024)

Parkkartengebühren:
Art. 1 Grundlage für Gebührenerhebung
In Anwendung von Art. 3/4/7/8/9/10 der Parkkartenverordnung vom 7. Dezember 2023
erlässt der Gemeinderat Knonau die Parkkartengebühren.

Art. 2 Gebühren
Die ab dem Jahr 1. Januar 2024 geltenden Gebühren werden wie folgt festgesetzt:

 Monatsgebühr CHF 40.00
 Jahresgebühr CHF 400.00
 Bearbeitungsgebühr bei Rückgabe der Parkkarte CHF 20.00

Anhang zur Parkkartenverordnung der Gemeinde Knonau vom 7. Dezember 2023

(gültig ab 1. Januar 2024)

Nach einer allfälligen Genehmigung durch die Gemeindeversammlung wird das Geschäft der 
Kantonspolizei Zürich, Verkehrstechnische Abteilung, Verkehrsanordnungen, der Verfügung 
halber überwiesen. Die entsprechende Publikation der polizeilichen Verfügung wird anschlies-
send mit Rechtsmittel durch die Gemeinde im amtlichen Publikationsorgan veröffentlicht 
(amtliche-nachrichten/kantonales Amtsblatt).

Referentin:

Brigitta Trinkler, Finanzvorsteherin

8934 Knonau, 24. Oktober 2023
Gemeinderat Knonau 

Esther Breitenmoser           Sven Alini



- 17 -

Abschied der Rechnungsprüfungskommission Knonau

Die RPK hat den Antrag des Gemeinderates Knonau zur Genehmigung einer neuen Parkkar-
tenverordnung eingehend geprüft. Mit der neuen Parkkartenverordnung soll vor allem verhin-
dert werden, dass auswärtige Personen ihr Auto gratis auf den Parkplätzen der Chamstrasse 
oder anderen 30er Zonen abstellen.

In der Gemeinde Knonau angemeldete Einwohnerinnen und Einwohner können ab 
1. Januar 2024 eine Parkkarte beziehen mit der unbeschränktes Parkieren in einer der 30er 
Zonen Knonaus erlaubt ist. Die Gebühren für diese Karte belaufen sich auf: 

 40.- pro Monatskarte
 400.- pro Jahreskarte
 20.- Bearbeitungsgebühr bei Rückgabe

Diese Gebühren werden zur Deckung der Administrations- und Kontrollaufwände erhoben und 
können jährlich durch den Gemeinderat neu festgesetzt werden. 

Der Entscheid des Gemeinderates Knonau zur Einführung dieser Verordnung ist für die RPK 
Knonau nachvollziehbar und die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Antrag zu-
zustimmen.

Knonau, 15.11.2023 Rechnungsprüfungskommission Knonau
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Geschäft 3:
Genehmigung Baukreditabrechnung Schulraumerweiterung 3. Modul im 
Schulhaus Aeschrain

Antrag:

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Kreditab-
rechnung für die Schulraumerweiterung (3. Modulbauerweiterung) mit Kosten von insge-
samt CHF 434‘560.98 (inkl. MwSt.) und einer Kreditüberschreitung von CHF 34‘560.98 (in-
kl. MwSt.) zu genehmigen. 

Beleuchtender Bericht zur Baukreditabrechnung Schulraumerweiterung

Ausgangslage:

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2021 genehmigte der Souverän für 
die Schulraumerweiterung (3. Modulbauerweiterung) beim Schulhaus Aeschrain, einen Kredit 
von CHF 400'000.00 (inkl. MwSt.). Das Bauprojekt konnte zwischenzeitlich abgeschlossen 
werden und die detaillierte Kreditabrechnung in der Höhe von CHF 434'560.98 (inkl. MwSt.) 
liegt vor. Das Bauprojekt ist mit einer Kreditüberschreitung von CHF 34'560.98 (inkl. MwSt.) 
fertiggestellt worden. Die Kostenüberschreitung entspricht gegenüber dem bewilligten Kredit 
einer Abweichung von 8.6%. 

Sachverhalt:

Im Jahr 2012 hat die Primarschulpflege aufgrund des Wachstums der Schülerzahlen und der 
zu erwartenden Weiterentwicklungen, in Zusammenarbeit mit Basler & Hofmann AG, ein 
Gesamtentwicklungskonzept erstellt. Hierbei wurde die bestehende Bausubstanz auf ihre 
quantitativen und qualitativen sowie deren pädagogischen Werte analysiert.

Neuerungen der schulischen Ausbildungskonzepte auf bildungspolitischer Ebene in den 
letzten Jahren führten zu veränderten räumlichen Bedürfnissen der Volksschulen: Gruppen-
räume, Tagesstrukturen, Schulsozialarbeit und Einrichtungen der integrativen Förderung 
müssen in die Gebäude integriert werden. Um auf diese Anforderungen reagieren zu können, 
mussten die Eigenschaften und Möglichkeiten der bestehenden Schulbauten der Primarschule 
Knonau evaluiert werden. Zudem wurden das Nutzungs- und Entwicklungspotential der Ge-
meindeliegenschaften miteinbezogen.

Im Rahmen der Erarbeitung der Liegenschaftsstrategie mit der Firma Basler & Hofmann AG 
wurde eine Analyse der Schülerzahlentwicklung erstellt. Mit der damaligen Analyse konnte ei-
ne steigende Tendenz der Schülerzahlen belegt werden. Es wurde damals aufgezeigt, dass 
die maximale Klassengrösse bei ausgeglichenen Klassen deutlich über 63 Schülerinnen und 
Schüler pro Stufe liegt (die maximale Klassengrösse liegt bei 21 Schülerinnen und Schülern). 
Es wurde auch dargelegt, dass eine Klassengrösse zwischen 17 und 19 Schülerinnen und 
Schülern optimal wäre. 

Mit dem ausgewiesenen Schülerzahlwachstum konnte für das Schuljahr 2020/21 belegt 
werden, dass die Klassengrösse in drei Schulstufen überschritten wird. Zudem hat der 
Gemeinderat 2018 eine Arbeitsgruppe initialisiert und den Auftrag erteilt, eine Analyse der 
Schulraumentwicklung und die Machbarkeit für die Nutzung von bestehenden Liegenschaften 
nochmals zu überprüfen.

Aufgrund des ausgewiesenen Bedarfs in der Mittelstufe musste deshalb anlässlich der 
Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2021 ein weiterer Verpflichtungskredit von 
CHF 400'000.00 (inkl. MwSt.) für eine weitere Schulraumerweiterung mittels einer Modulbau-
te, beim Souverän eingeholt werden.
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Baukreditabrechnung:

Der Buchungsnachweis sieht wie folgt aus und stimmt mit der Bauabrechnung überein: 

Objekt Konto Buchungsjahr Betrag inkl. MwSt.
Kosten Bau
(Modul u. elektrische Installationen)

2170.5040 2022 und 2023 377'995.23

Kosten Mobiliar u. Einrichtungen 2170.5060 2022 56'565.75
Kosten Total 434'560.98

Bewilligter Kredit Gemeindeversammlung 9. Dezember 2021 400'000.00
Kreditüberschreitung 34'560.98

Kostenüberschreitung in folgenden Objektgruppen:

Objekt Budgetiert Kosten Abweichung
Modul 303’000.00 323'996.38 20'996.38
Elektrische Installationen 2'000.00 9'954.35 7'954.35
Mobiliar u. Einrichtungen 44’500.00 56'565.75 12'065.75
Übrige Positionen 50'500.00 44'044.50 -6'455.50

Total 400'000.00 434'560.98 34'560.98

Die wichtigsten Kostenüberschreitungen in Objektgruppen:

 Die laufende Stahlpreiserhöhung im Grundpreis der Module und Transportkosten hatten 
zusätzliche Kosten zur Folge.

 Die Aufwendungen bei den elektrischen Installationen für den Ab- und Aufbau der beste-
henden Wärmetauscher infolge der Aufstockung wurden im Budget nicht ausreichend 
berücksichtigt.

 Die Beschaffung für das Mobiliar und die Einrichtungen sind umfangreicher als geplant 
ausgefallen.

Referent:

Marcel Bosshart, Tiefbauvorsteher

8934 Knonau, 19. September 2023
Gemeinderat Knonau 

Esther Breitenmoser             Sven Alini
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission Knonau

Die RPK hat die Baukreditabrechnung über die 3. Modulbauerweiterung des Schulhauses Ae-
schrain mit Gesamtkosten von brutto CHF 434'560.98 (inkl. MwSt.) geprüft.

Die vorliegende Baukreditabrechnung weist gegenüber dem am 09.12.2021 bewilligten 
Rahmenkredit von CHF 400'000.00 (exkl. MwSt.) eine Kreditüberschreitung von 
CHF 34'560.98 auf.

Die vom Gemeinderat genannten Gründe wie Stahlpreiserhöhung und Mehraufwände beim 
Auf- und Abbau bestehender Einrichtungen sind für die RPK plausibel und nachvollziehbar.

Die RPK hat die Baukreditabrechnung in einem Zirkularbeschluss am 15.11.2023 genehmigt 
und empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen und 
die Baukreditabrechnung zu genehmigen.

Knonau, 15.11.2023         

        Rechnungsprüfungskommission Knonau



- 21 -

Geschäft 1:
Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses auf 14%
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Ihre Rechte an der Gemeindeversammlung

Anfragen

Wenn Sie in Knonau stimmberechtigt sind, können Sie dem Gemeinderat schriftlich Fra-
gen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse stellen. Bei An-
fragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Gemeindeversammlung 
eingereicht werden, erhalten Sie spätestens einen Tag vor der Versammlung eine 
schriftliche Antwort. Die Anfrage und die Antwort werden in der Gemeindeversammlung 
vorgelesen. Stammt die Anfrage von Ihnen, können Sie kurz zur Antwort Stellung 
nehmen. Die Versammlung kann zudem beschliessen, dass eine Diskussion über die 
Anfrage stattfindet.

Protokoll

Die Ergebnisse der Verhandlungen, d.h. die Anträge, gefassten Beschlüsse und die 
Wahlen, werden genau und vollständig in das Protokoll eingetragen. Die Präsidentin 
und die Stimmenzähler prüfen innert längstens fünf Tagen das Protokoll darauf hin, ob 
es korrekt ist. Danach steht Ihnen das Protokoll zur Einsicht offen.

Rechtsmittel

Gegen die Weisung oder Beschlüsse der Gemeindeversammlung können Sie in Stimm-
rechtssachen, d.h. gegen Handlungen staatlicher Organe, welche die Stimmberechti-
gung oder Wahlen und Abstimmungen betreffen, innert fünf Tagen nach der 
Veröffentlichung der Weisung oder des Beschlusses Stimmrechtsrekurs erheben. Sind 
Sie zudem der Ansicht, dass das Protokoll nicht korrekt ist, ist dies im gleichen Rekurs 
vorzubringen.

Wenn Sie der Ansicht sind, in einer Gemeindeversammlung seien Vorschriften über die 
politischen Rechte verletzt worden, können Sie nur dann Rekurs erheben, sofern Sie 
die Verletzung schon in der Versammlung gerügt haben. 

Eine Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung 
enthalten. Sie ist schriftlich an den Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, Postfach, 8910 Af-
foltern am Albis zu richten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu 
bezeichnen. Die Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich 
beizulegen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Partei zu bezahlen, die 
unterliegt. In Stimmrechtssachen werden nur Kosten erhoben, wenn das Rechtsmittel 
offensichtlich aussichtslos war. 


